
 

  

 

 
  

Weitere Übersichten zum Beihilferecht finden Sie unter http://www.kbk-anwaelte.de/kernkompetenzen-beihilferecht.  
Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie uns gerne eine Email an info@kbk-anwaelte.de. Vielen Dank! 

 

Notifizierungs-
pflicht 

Art. 108 Abs. 3 S. 1 AEUV  

Pflicht zur rechtzeitigen Anmeldung 
durch Mitgliedsstaat (nicht: 
Gebietskörperschaften oder 
begünstigte Unternehmen) 

umfasst neue oder geänderte 
Einzelbeihilfen und 
Beihilferegelungen 

umfasst grds. auch 
genehmigungsfähige Beihilfen / 
Zweifelsfälle ("Nicht-Beihilfen") 

Ausnahmen 

Beihilfen, die nach der AGVO, de-
minimis-VO oder DAWI-Entscheidung 

ausdrücklich ausgenommen sind 

Beihilfen, die aufgrund bereits 
genehmigter Beihilferegelungen 

gewährt werden 
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